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Verkehrs- und Parkordnung 
Kienbaum – Olympisches und Paralympisches Trainingszentrum für Deutschland e.V. 
 
Zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung auf dem Betriebsgelände des Trainingszentrums Kienbaum e.V. wird die nachfol-
gende Ordnung erlassen.  

 
1)  
Auf dem Betriebsgelände des KOPT 
e.V. gilt die StVO. Dabei steht die Si-
cherheit an oberster Stelle.  

 
2)  
Auf dem Gelände des KOPT gilt eine 
maximal zulässige Höchstgeschwin-
digkeit von 30km/h. Auf Grund des 
starken Fußgängerverkehrs ist er-
höhte Vorsicht sowie Rücksichtnahme 
gegenüber den Fußgängern geboten. 

 
3)  
Auf allen Grundstücken des KOPT 
e.V. wird zur Einhaltung der Ordnung 
und Verkehrssicherheit hingewiesen 
sowie zur Gewährleistung der Zufahrt 
von Einsatz- und Rettungsfahrzeugen 
sowie Liefer-, Ver- und Entsorgungs-
verkehr ein eingeschränktes Haltever-
bot erlassen. Die Straße vor den Pa-
villons und die Feuerwehrzufahrten zu 
den Unterkunftsgebäuden und Sport-
anlagen sind grundsätzlich freizuhal-
ten. Werden durch ein widerrechtlich 
abgestelltes Fahrzeug Rettungsein-
sätze behindert, Rettungswege blo-
ckiert oder andere dringend ange-
setzte Maßnahmen behindert, kann 
das Fahrzeug kostenpflichtig abge-
schleppt werden. 
 
4)   
Auf dem Gelände erfolgt ein einge-
schränkter Winterdienst. Dies bedeu-
tet, dass nicht alle Bereiche des Ge-
ländes jederzeit vollständig geräumt 
oder gestreut werden können. Bei 
winterlichen Witterungsbedingungen, 
insbesondere bei Glatteis, Schnee o-
der Schneematsch, ist besondere 
Vorsicht geboten. 
Aus Sicherheitsgründen ist die Nut-
zung von Fahrrädern auf dem Ge-
lände bei entsprechenden winterli-
chen Bedingungen untersagt.  
Wir weisen darauf hin, dass das Be-
treten und Befahren des Geländes bei 
winterlichen Bedingungen auf eigene 
Gefahr erfolgt. 
 
Parken 

5)  
Das Parken von Kraftfahrzeugen ist 
nur auf den dafür vorgesehenen und 
entsprechend gekennzeichneten 
Parkflächen gestattet. Das Parken auf 
Gehwegen und Grünflächen ist verbo-
ten. Parken Sie im Interesse der ande-
ren Gäste platzsparend.  

 
6)  
Es ist ebenfalls nicht gestattet, die 
Grünflächen zu befahren. Für Schä-
den an Grünflächen, die durch Befah-
ren verursacht werden, behält sich 
das KOPT vor, Schadensersatz zu 
verlangen.  
 
7)  
Fahrräder oder Motorfahrzeuge dür-
fen nicht in Gebäuden und Räume der 
Sportanlagen und Unterkünften abge-
stellt werden. Hierfür können Ihnen 
Fahrradräume zur Verfügung gestellt 
werden. 
8)  
Über die Bereitstellung von Stellplät-
zen aus dienstlichen und sonstigen 
Gründen entscheidet die Geschäfts-
leitung des KOPT e.V. 

 
9)  
Die Stellplätze für schwerbehinderte 
Besucher sind besonders gekenn-
zeichnet. Diese dürfen nur von den je-
weils dazu Berechtigten genutzt wer-
den. 

 
10)  
Für Fahrzeuge, die entgegen dieser 
Parkordnung abgestellt sind, wird für 
jeden Tag eine Gebühr von 10,00 € er-
hoben.  
Für Fahrzeuge, die Feuerwehrzufahr-
ten und Rettungswege zuparken, wird 
für jeden Tag eine Gebühr von 50,00 
€ erhoben. 
 
11)  
Auf den Parkflächen wird nur einge-
schränkter Winterdienst durchgeführt. 
Die Geschwindigkeit und das Fahrver-
halten sind den Witterungsverhältnis-
sen anzupassen.  
 
12)  
Der Aufenthalt ist im Baustellenbe-
reich für Unbefugte nicht gestattet. 
Baustellen werden in notwendigem 
Umfang kenntlich gemacht, vom übri-
gen Gelände abgetrennt und entspre-
chend abgesichert.  
 
Haftung 
13)  
Die Stellplätze werden nicht bewacht. 
Das Abstellen der Fahrzeuge auf dem 
Grundstück des KOPT e.V. geschieht 
auf eigene Gefahr, eine Haftung für 
Schäden an den Fahrzeugen, für 

Diebstahl der Fahrzeuge oder deren 
Inhalt und Zubehör besteht nicht.  
Der/die Nutzer/in haftet für jeden 
Schaden, der dem KOPT e.V. durch 
das Abstellen seines Fahrzeuges ent-
steht. Der/die Nutzer/in hat das KOPT 
e.V. von Ansprüchen Dritter, die sich 
aus der Nutzung des Stellplatzes er-
geben, freizustellen. Es gelten die Re-
gelungen nach § 823 BGB (Schaden-
ersatzpflicht).   
 
14)  
Diese Verkehrs- und Parkordnung tritt 
mit der Bekanntmachung in Kraft und 
ersetzt die bisherige Regelung. 

 
 

 
Mehr Informationen zum Olympischen 
und Paralympischen Trainingszent-
rum für Deutschland in Kienbaum und 
der Anlage finden Sie unter: 
 
 

www.kienbaum-sport.de 

 
Stand Januar 2025 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


